
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/10/9 8Ob573/86
(8Ob574/86)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1986

Norm

ABGB §508

ABGB §521 D

ABGB §521 E

ABGB §525

ABGB §1284 Ae

Rechtssatz

Die in Lehre und Rechtsprechung entwickelten Grundsätze über die beim Ausgedinge im Unvergleichsfall eintretende

Umwandlung des Rechtes auf Naturalleistungen in ein solches auf Geldleistungen lassen sich nicht analog auf ein

bloßes Wohnungsgebrauchsrecht ausdehnen ( ausdrückliche Ablehnung von GlU 13428 ).
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